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Das Kreisgericht hat die Klage abgewiesen und dazu 
ausgeführt: Der Kläger sei zur Geltendmachung von Ga
rantieansprüchen berechtigt. Zu beachten sei daher, daß 
die Nachbesserung des Herdes möglich sei. Eine solche sei 
dem Kläger zuzumuten. Der Empfehlung des Gerichts zu 
einer entsprechenden Klageänderung sei er nicht nachge
kommen, so daß die Klage hätte abgewiesen werden müs
sen.

Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung des Klä
gers hat das Bezirksgericht als offensichtlich unbegründet 
abgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der Kassations
antrag des Präsidenten des Obersten Gerichts, der Erfolg 
hatte.

Aus der Begründung:
Den Sachverhalt hat das Kreisgericht sorgfältig aufge
klärt, und es hat auch zutreffend festgestellt, daß die strit
tige Ersatzlieferung am 9. März 1979 erfolgt ist. Davon ist 
auszugehen. Der rechtlichen Würdigung kann jedoch aus 
folgenden Gründen nicht zugestimmt werden :

Obwohl der Kläger zwischenzeitlich einen neuen Elek
troherd gekauft hatte und deshalb auf Preisrückzahlung 
bestand, haben die Gerichte eine Zumutbarkeit der Nach
besserung des mangelhaften Herdes für den Kläger darin 
erblickt, daß der Mangel von der Vertragswerkstatt nach 
Beschaffung des benötigten Materials vom Herstellerwerk 
kurzfristig behoben werden könne, sowie darin, daß der 
Kläger den am 9. März 1979 gelieferten Elektroherd erst 
im August 1979 ausgepackt und die Mängel festgestellt 
habe, so daß für die Versorgung seiner Familie auch wei
terhin Provisorien zum Kochen hätten verwendet werden 
können. Dem kann nicht gefolgt werden.

Richtig sind die Gerichte zunächst davon ausgegangen, 
daß unter den in § 151 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 ZGB geregelten 
Garantieansprüchen die Nachbesserung den Vorrang ge
nießt, weil sie in der Regel den Interessen des Käufers auf 
Wiederherstellung des Gebrauchswerts der Ware am be
sten entspricht und die volkswirtschaftlich günstigste Va
riante der Realisierung des dem Käufer garantierten Ge
brauchswerts der Ware darstellt. Die Nachbesserung wurde 
deshalb in § 152 ZGB speziell ausgestaltet. Nach dieser 
Bestimmung ist der aus der gesetzlichen Garantie Ver
pflichtete bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (ein
wandfreie Beseitigung des Mangels in angemessener Frist 
und Wahrung der berechtigten Interessen des Käufers) 
berechtigt, einen Garantieanspruch auch dann durch Nach
besserung zu erfüllen, wenn der Käufer zunächst einen 
der weiteren in § 151 Abs. 1 ZGB geregelten Ansprüche 
anstrebt. Liegen diese Voraussetzungen vor, muß sich der 
Käufer auf die Nachbesserung verweisen lassen.

Die Gerichte haben jedoch nicht beachtet, daß die Ver
klagte dem Kläger niemals angeboten hat, den Garantie
anspruch durch Nachbesserung zu erfüllen. Sie hat viel
mehr den geltend gemachten Garantieanspruch mit der im 
Ergebnis der Beweisaufnahme unbegründeten Behauptung 
abgelehnt, daß der Elektroherd bereits am 22. Dezember 
geliefert worden und somit die gesetzliche Garantiezeit 
abgelaufen sei und der Kläger sich nur noch aus der Zu
satzgarantie an den Hersteller wenden könne. Dement
sprechend hat die Verklagte Klageabweisung beantragt 
und auch nicht ihre sich aus § 150 Abs. 4 ZGB ergebende 
Unterstützungspflicht wahrgenommen (vgl. OG, Urteil 
vom 13. Januar 1981 — 2 OZK 49/80 —). Bei dieser Sach- 
und Rechtslage bestand kein Raum, den Käufer ohne Vor
liegen eines im Rahmen des § 152 ZGB erfolgten Nach
besserungsangebots des Garantieverpflichteten auf die 
Nachbesserung zu verweisen.

Hinzu kommt im vorliegenden Fall, daß eine Nachbes
serung den berechtigten Interessen des Klägers schon des
halb widersprochen hätte, weil die zuständige Vertrags
werkstatt am 23. August 1979 dem Kläger gegenüber er
klärt hat, daß sie den Herd nicht reparieren könne, was 
sich allerdings später im Verfahren als unrichtig heraus
gestellt hat. Wenn sich der Kläger bei dieser Sachlage und

Ablehnung jeglichen Garantieanspruchs durch die Ver
klagte zum Kauf eines neuen Herdes entschlossen hat, so 
war das durchaus begründet und stünde selbst einer spä
teren Verweisung auf Nachbesserung des Herdes entge
gen.

Aus diesen Gründen hätten die Gerichte der Klage 
stattgeben müssen.

§§ 2, 78 Abs. 1 Buchst, b URG.
Problemanalysen und darauf aufbauende programmtechni
sche Lösungen von EDV-Projekten sind weder Werke der 
Wissenschaft noch gestalterische Leistungen, die den Schutz 
des Urheberrechts genießen.
BG Leipzig, Urteil vom 14. September 1979 — 4 BCP 13/79.

Die Kläger stehen im Arbeitsrechtsverhältnis mit dem 
verklagten Kombinat. Beginnend ab 1968 haben sie im 
Rahmen ihrer Arbeitsaufgaben vier wissenschaftlich-tech
nische EDV-Projekte erarbeitet, deren Aufgabenstellung 
in einer weitgehenden Automatisierung von Berechnungs
und Dimensionierungsprozessen für Stahltragwerke för
dertechnischer Großgeräte bestand. Dadurch* ist es u. a. ge
lungen, etwa 50 Prozent aller für die Berechnung einer 
Abraumförderbrücke erforderlichen statischen und Dimen
sionierungsnachweise mittels EDV-Programmen zu auto
matisieren. Der Bearbeitungsaufwand für die genannten 
vier Projekte erstreckte sich jeweils auf die Stufen Pro
blemanalyse, Erarbeitung des Lösungswegs in Form eines 
mathematisch-mechanischen Formelsatzes, Festlegung der 
Ein- und Ausgabeinformationen, Programmierung und 
Testung des Programms.

Alle vier Projekte waren ursprünglich für den Einsatz 
im Bereich des Kombinats konzipiert. In der Folgezeit sind 
sie aber auch an andere Betriebe und Institutionen ver
kauft bzw. entgeltlich zur Nachnutzung übergeben wor
den, woraus der Verklagte Erlöse erzielt hat.

Die Kläger haben vorgetragen, daß es sich bei den von 
ihnen erarbeiteten wissenschaftlich-technischen EDV-Pro
jekten um auf individuell-schöpferischen Leistungen be
ruhende Werke der Wissenschaft gemäß § 2 URG handele. 
Da diese in Erfüllung arbeitsrechtlicher Verpflichtungen 
geschaffen worden seien, stünde dem Verklagten daran 
das Nutzungsrecht zu, soweit dies unmittelbar der Lösung 
betrieblicher Aufgaben diene. Die Nutzung durch andere 
Betriebe und Einrichtungen verpflichte jedoch den Ver
klagten, den Klägern eine Vergütung in Höhe von 10 Pro
zent des erzielten Erlöses zu zahlen.

Die Kläger haben 1. beantragt, festzustellen, daß die 
von den Klägern in Erfüllung arbeitsrechtlicher Verpflich
tungen geschaffenen vier EDV-Projekte auf individuell
schöpferischen Leistungen beruhen und Werke i. S. des § 2 
URG darstellen, und 2. beantragt, den Verklagten zu ver
urteilen, für die Nutzung der vier EDV-Projekte durch 
andere Betriebe eine Vergütung in Höhe von 10 Prozent 
der erzielten Erlöse an die Kläger zu zahlen.

Der Verklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat 
bestritten, daß es sich bei den vier EDV-Projekten um 
Werke des Urheberrechts handele.

Die Klage hatte keinen Erfolg.

Aus der Begründung:
Bei der Beantwortung der Frage, inwieweit es sich bei den 
strittigen EDV-Projekten um Werke i. S. des § 2 URG, ins
besondere um Werke der Wissenschaft, handelt, muß zwi
schen den Projektteilen der Problemanalyse und der dar
auf aufbauenden programmtechnischen Lösung unterschie
den werden.

Zu 1:
Die Besonderheit der von den Klägern erarbeiteten Pro
blemanalysen besteht darin, daß sie Formelsätze enthal
ten, die nicht nur im Sinne von Algorithmen anwendungs
bezogen für die EDV-Programmierung geschaffen wurden, 
sondern die im Hinblick auf die Aufgabenstellung der 
Programme von herkömmlichen statischen Berechnungs
verfahren abweichen und Erkenntnisse aus den Grund
lagenwissenschaften sowie anderen technischen Anwen
dungsbereichen (insbesondere Luft- und Raumfahrt) be
inhalten.


